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H a u p t - T r a k t a t

zwischen den verbündeten Mächten und
Frankreich,

geschlossen zu Paris den 20. November i8 i5 .

Nachdem die verbündeten Machte durch
ihre vereinten Anstrengungen, und den Er-
folg ihrcr Waffen, Frankreich und Europa
von den Zerrüttungen, womit sie durch das
letzte frevelhafte Unternehmen Napoleon Bo-
napartc's, und die zur Unterstützung dessel-
ben in Gang gebrachten revoluzionärenMaß-
reaeln bedroht waren, gerettet, und demnächst
mit Sr . aUerchristlicbcn Majestät sowohl den
Wun''cb, die glücklich wiederhergestellte Ord-
nung der Dingern Frankreich, durch unver-
brüchliche Aufrechthaltung der königl. Macht,
und erneuerte Wirksamkeit der Vcrfassungs-
Urknnde zu befestigen, als auch die Absicht
zwisckcn Frankreich und den benachbarten
Staaten, die ehemahligen, durch den ver-
derblichen Einfluß der Rcvoluzion und dcs
Erobcrungs - Systems lang? Zctt gestörten
Verhältnisse wechselseitigen Vertrauens und
Wohlwollens wieder anzuknüpfen, getheilt,
zugleich aber die Ueberzeugung erlangt ha-
ben, daß dieser leMe Zweck nur durch eme
Neberemkunft, welche den verbündeten Mach-

ten gerechte Schadloshaltung für das Ver-
gangene, und befriedigende Gewährleistung
für d̂ e Zukunft sicherte, zu erreichen stand:

So haben, dieselben gemeinschaftlich mit
Sr . Ma j dem Könige von Frankreich, die
Mt t t c l , um eine solche Ucbereiukunft zu stif-
ten , in Erwägung gezogen; und da die den
Mächten gebührende Schadloshaltung weder
ansschliessend durch Länder-Abtretung, noch
ansschlieffcno durch Gcld geleistet werden
konnte, ohne Frankreich in einem oder dem
andera Zweige seiner wesentlichen Wohlfahrt
zu verletzen, daher rathsamer gefunden wor-
den, beyde Wege zu vereinigen, um beyden
Nachtheilen anszuwcicken, so ist von Ihren
kaiserl. und köuigl. Majestäten di«ses zur
ersten Grnndlage Ihrcr gegenwärtigen Ver-
handlungen, die von beyden Theilen gleich«
massig anerkannte Nothwendigkeit aber,
wäbrend eines bestimmten Zeitranmes in den
Französischen Grenz - Provinzen eine bestimm-
te Anzahl verbündeter Truppen stehen zu
lassen, zur andern Grundlage angenommen
und beschlossen worden , die aufdiesen Grund-
lagen beruhenden Maßnchmungen in einen
Haupt-Trahlat zusannuen z» fassen.

I n solcher Absicht, und zur Unterhand-
lung , Festsetzung nnd Unterzeichnung des be-
sagten Traktates kaben Se. Ma j . der Kai-
ser ?c. für Höchstdieselben und die Alliirtcn
einer Scits, und Se. Ma j . her König von



Franfreicö und Nabarra, anderer Seit5,
- zu Bevollmächtigten ernannt, ncmlich:

Sc. Maj der Kaiser von Oesterreich , Kö-
nig von Ungarn nnd Böhmen, den Hcrril
Clnncns Wenzel Lotbar Fürsten v. Mettcr-
nich - Winnebnrg - Ochsenhansen, Ritter des
qoldcnen Vliesses, Großkrcntz des königlichen
ilngarischen S t Stepbans - Ordens , Ritter
des Ordens des heiligen Andreas, des heil.
Alerander - Newsky, nnd der beil. Anna er-
ster Klasse, Großkrentz der Ehrenlegion , Rit-
ter des Ordens von Elephanten, der Annun-
ciazion, des schwarzen Adlers und des ro-
tbcn Adlers, des Scrapbinen - Ordens , des
Toskanischen S t . Josephs, des St . Hnberts-
Ordens, des goldenen Adlers von Würtem-
bcrg, des Ordens der Treue von Baden,
des beil. Johannes von Jerusalem und m.
a ^ Kanzler des militärischen Marien-The-
resien ^Ordens, Cnrator der k. k. Akademie
der vereinigten bildenden Künste, Kämme-
rer, wirklichen gebeimen Rath Sr . M a j .
des Kaisers von Oesterreich, Königs von
Ungarn undBöhmen,A!lerhöchstdessenStaats-
Konfcrenz - und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten; und

Den Herrn Iobann Philipp Freyherr» von
Wessenderg, Großkreuz des königl. Ungari-
schen S t . Stephans - Ordens, des königl.
Sardinischen Ordens des heil. Manrizius nnd
Lazarus, des königl. Preussischen rothen Ad--
lers, des königl. Ordens der Bayerischen
Krone, des Toskanischcn St . Josephs - und
des Badenischen Ordens der Treue, Kamme-
rer und wirtlichen geheimen Ratb Sr . Ma j .
des Kaisers von Oesterreich, Königs von Un-
garn und Böhmen.

Und Se. Ma j . der König von Frankreich
und Navarra, den Herrn Armand Emanucl
l'ül ?!^8!> ^«cl i^ l /^n, Duc dc Richelieu,

,' Ritter des königl und militärischen Ordens
vom heil. Lndw,g, und dcr kaiscrl. Russischen
Orden des heil. Alerander - Newsky, des heil.
Wolodimir und des heil. Georg, Pair von
Frankreich ^ reini^r .3< nsüku^iilie clk' l^
(> iili5>!>> Sr . aNerchfistlichsten Mafestät,
un̂ > Höchstdessen Minister Staatssekretär für
d^- auswärtigen Geschäfte, dann President
des Ratbs der Minister:

Welche, nachdem ibre Vollmachten ausge-
wechselt und in gehöriger Form befunden
worden, die nachstehenden Artikel unterzeich-
net haben.

A e t. s Die Grenzen von Frankreich
werden die'elbcn seyn, d4e im Iabre 179'
bestanden, mit Vorbehalt der Abänderungen
aus eiiicr oder andevn Seite, welche dcr ge-
genwärtige Artikel bestimmt:

1) Auf der Nördlichen Grenze bleibt die
Demarkazions - Linie wie der Traktat von
Paris sie festgesetzt hatte, bis gegenüber von
^ n w r a i n , von da an folgt sie den alten
Grenzen der Niederländischen Provinzen des
ehemahligen Erzstiftes Lüttlch , nnd des Her-
zogtbums Bouillon wie sie im Iabre 179a
bestanden, dergestalt, daß die eingeschlosse-
nen Bezirke von Philippcoillc und Marien-
bnrg mit den Festungen dieses Nahmens,
nebst dem ganzen Hcrzogtbume Bouil lon,
ansserhalb der Französischen Grenze bleiben.
Von Villers bey Orv^l (auf der Grcnzeschei-
de zwischen dem Departement der Ardenneu
und den: Großbcrzogtbnm Lnrembnrg) bis
nach Perle auf dcr grossen Strasse von Tln-
onville nack Trier, bleibt die Linie, wie >sie
im Traktat von Paris bezeichnet war. Von
Pcrle länft sie durch Lancnsdorf, WaÜwick,
Schardorff, Niedcrwcilling, Pellwciler, so
daß alle diese Ortschaften mit ihrem Kirch-
spielen bey Frankreich verbleiben, bis nach
Honvre, und folgt sodann den ehmaligcn
Grenzen des Fürstenthums Saarbrücken, der-
gestalt , daß Saar-Louis, und der Lauf der
Saar mit den zur Rechten der obcnbezcichnc-
ten Linie liegenden Ortschaften und ibren
Kirchspielen anßerbalb dcr FrcmzösischenGrent
ze bleiben. Von den Grenzen dcs ehmalia<?n
Fürstentbnms Saarbrücken bleibt die Dc-
markazions'Linie die nemliche, die gegen--
wärtig Dentschland von dem Departements
der Mosel nnd des Nieder-Rheins scheidet,
bis an die Lauter, welche ferner bis an ih-
ren Ansssuß in den Rhein die Grenze bildet. .
Das gesammte Gebieth an: linken Ufer der
Lauter, mit Inbegriff der Fcstnng Landau,
wird mit Deutschland vereinigt. Jedoch
bleibt die Stadt Weisscnbnrg, welche von
diesem Fsnsse durchschnitten wird, ganz bey
Frankreich, mit einem Umkreise von nicht
mehr als tausend Französischen Klaftern auf
dem linken Ufer der Lauter, welchen die znr
bevorstehenden Abgränzung zu ernennende
Kommission na^er bestimmen wird.

2) VonAnsftuß dcr Lauter an , und längs
der Departements dcs Nieder-Rheins, des
Ober-Rheins, dcs Doubs und des Ju ra ,



verbleiben die Grenzen wie sie durch beu Trak-
tat von Paris festgesetzt waren. Der Thal-
weg des Rheins bildet die Grenzscheidung
zwtschen Frankreich und den deutschen Staa-
ten; das Eigenthum der Inseln aber, so
wie es in Verfolg einer neuen AusmUtelung
des Laufes dieses Strohmes festgesetzt werde«
wird, bleibt unverändert, welche Vcrande-
rnngcn sich auch fernerhin in gedachtem Lauft
zutragen mögen. Die hohen kontrahirendeu
Machte werden binnen drey Monathen Kom-
nnssarien ernennen, umzuobbeuieldeterAus-
tuittclnng zn schreiten. Die Halste der Brücke
zwischen "Straßburg lind Kehl soll zu Frank-
reich, die andere Hälfte zum Großherzogthmn
Baden gehören.

3) Um zwischen dem Kanton Genf und
der Schweiz eine unmittelbare Verbindung
zu bewirken, soll der Theil des Laudcs Ger,
der an der Ostseite vom Genfer-See, an
der Mittagsseite vom Gebiet des Kantons
Genf, an der Nordscite vom Gebiet des
Kantons Waadt, und an der Westseite von
einer Linie, welche die Ortschaften Colley-
Bassy unoMcyrin einschließt, begrenztwird,
dergestalt, daß dcr Ort Fcrney bey Frank-
reich bleibt, an die Helvetische Konfödera-
zion abgetreten, und mit dem Kanton Genf
vereiniget werden. Die französische Zoll -
Linie soll westlich vom Jura zu stehen kom-
men, so daß das ganze Land Ger ausserhalb
dieser Linie bleibt.

/̂ ) Von den Grenzen des Kantons Genf
bis ans mittelländische Meer bleibt dieDe-
markazwus - Linie dieselbe, die im Jahre
17-90 ^rankreicb von Savoyen und der Graf-
schaft Nizza schied. Die durch den Traktat
von ,814 wieder hergestellten Verhältnisse
zwischen Frankreich und dem Fürstenthume
Monaco hören für immer auf, und es sol-
len die ncmlichen Verhältnisse zwischen ge-
dachtem Fürstcnthumc und Sr . Majestät dem
Könige von Sardinien eintreten.

5) Alle Gebiete, Bezirke, die sich inner«
halb der Französischen Grenzen, so wie sol-
che durch gegenwärtigen Artikel bestimmt sind,
eingeschlossen finden, bleiben uüt Frankreich
vereinigt.

6) Die hohen kontrabirenden Machte wer-
den binnen drey Monathen nach Unterzeich-
nung des gegenwartigen 3'^ktats Kommis-
sarien ernenncNfUm alles wco aufAbgrenzung
der bepderftitigen Gebiete Bezug hat, fest-

z u f e ^ n n d nach Beendigung dieses Geschäft?
werden Karten ansgenommen, und Grenz-
pfähle gesteckt werden, um die Grenzen aus
allen Punkten zu bezeichnen.

l l Die Platze und Distrikte, welche nach
dem vorstehenden Artikel nicht ferner zum
Französischen Gebiet gehören, sollen in del«
dnrch den neunten Artikel dcr dem gegenwär-
tigen Traktat angehängten Mil i tär-Konven-
zion bestimmten Terminen den verbündeten
Machten zur wettern Verfügung übergebe«
werden; und Se. Majestät der König von
Frankreich entsagt für immer für Sich, Sei-
ne Erben und Nachfolger, allen über die ge-
dachten Platze und Distrikte bisher ausgeüb-
ten Souverainitats-und Eigenthums-Rech-
ten. (W. Z.)

(Der Beschluß folgt.)

O e st e r r e i ch i sch e S t a a t e n .
W i e n .

Ueber die neugebildete Venezianische abe-
lichc Leibwache hielten Se. Majestät am 19.
November Musterung. Sie besteht aus 80.
jungen Mannern der angesehensten Familien,
die sich unter der Anführung des Edlen Pe-
ter Michieli zu ^>r. Ma j . Dienste gesammelt,
und sehr kostbar equipirt haben. Die Spa-
zierfahrt in Gondeln, welcher I 5. M M .
am 18. beygewohnt haben, ist ein Schau-
spiel , das schwerlich irgendwo in der Welt
wie in Venedig Statt finden kain. Längs
dem grossen Kanals waren alle Palläste, Häu-
ser und Brücken, mit Geschmack und Pracht
beleuchtet. Am 22. d. ist Sr . kais. Hoheit
der Kronprinz aus Frankreich wieder hier in
Wien eingetroffen. (W. Z.)

I t a l i e n .
. Nom, den 2. November.

Man sagt, dor Pabst habe ken anslan«-
dischen Höfen bewilligt, wieder ihre eigene«
Posianstaltcn in Nom zu haben. Das hei-
lige Collegium soll daran arbeiten, Konsti-
tutionen für die Geistlichkeit zu entwersen,
und der Pabst soll die Einführung allgemei-
ner Toleranz im Sinne haben. Die Wieder-
einsetzung der Jesuiten will bey vielen Höfe»
nicht"geltngell. (P . Z.)

Schweiß. .
Die Evangelischen Gemeinden in den Tha-

lern Piemouts haben sich an die Eidsgeuössi-



fcknBundesbchövde gewandt, und unter Vor-
stellungen i^rcr bedrängten Lage, dafür ange-
sucht, daß die Eoangclil'chen Stande der
Schweiz ihnen wieder, wie es vormahls (bis
zum Jahre 17^) geschehen ist, zu Hilfe kom-
men , und die Mittel an die Hand geben möch-
ten , um eine bestimmte Zahl Iünqlinge aus
ihren Thalern in der Schweiz studiren zi'. las-
sen, indem sô st diese bedürftigen Gemeinden
die traurige Aussicht^vor sich haben, in we-
nigen Jahren leine Seelsorger mehr zu desi-
tzen. ^ . , w . 3.)

S c h w e d e n.
Stockholm bat jetzt die erste Brücke von

gegossenem Ev'en bekommen. Sie ist über
den Sund geschlagen, welcher nach Manilla-
Holm führt, und in der Gießercyzu Kongs-
holui verfertigt. Die Brücke ist 6 is2 Ellen
breit, und besteht aus 3 paraboltscheu Bogen.

(G. Z.)
G r 0 ß b r i t a n i e n.

So wie der Fürst Blücher vernommen
hatte, daß eine Subscription zur Errichtung
eines Denkmals, für seinen Wassengcfährtcn,
den Herzog von Wellington, eröffnet wor-
den ist, hat cr sich für 20 Pf. Stcr l . als Bey-
trag dazu, auf die Liste der Subscribcnten
setzen lassen. (W. Z.)

N i e d e r l a u d e.
Ney's Freunde nud aUe diejenigen, wel-

che Anhänger des Mässigungs-Systems find,
fangen an, für das Leben des Marschalls zu
zittern. Sie setzen indessen noch ihre Hoffnun-
gen in die unerschöpfiichc Güte des Königs.
Man versichert dessen ungeachtet in den Ge-
sellschaften , daß es dem Ministerium gcluu-
gen sey, Se. Ma j . von der Nothwendigkeit
eines grossen Beyspiels zu überzeugen. Der
feste Charakter des ersten Ministers, Herzogs
v. Richelieu, welcher an jenen des berühm-
ten Kardinals seines Nahmens erinnert, laßt
für alle diejenigen wentg Hofnung übr ig ,
welche Verzeihung oder eine Milderung der
Straft wünschen. (W. Z.)

D ä n e m a r k .
Ein Schreiben aus Seeland vom 14.

Nov. entfalt Folgendes: Fn dem gegenwar-
tigen Augenblicke, wo die Naubereyen der
Afrikanischen Raubstaaten aUgemein die Auf-
merksamkeit fesseln, ist ein bisher ungedruck-
tes Manuskript des Commandeurs von Holk,
der sich 7 Jahre, von 1802 bis 1807, als
Dänischer Konsul in Tunis aufhielt, und

welches im November - Stück von Wolffs
Dänischen Journal für Polit ik, Natur-mid
Menschenkunde, bekannt gemacht worden,
von Interesse. Er M t die gegenwärtige
Bevölkerung des K'önigr'cichs 3nnis, nachdem
die Pest 780,000 Menschen Hinweggeraffthat,
auf z Millionen an, die Bevölkerung der
Stadt Tnnis auf 1^0,000 Seelen Die All-
zahl der Araber übertrifft tns der Mauren.
Die Anzahl der Christensklaoen beläuft sich
fast immer auf »5oo bis 2O'x>, wovon ge-
wöhnlich Zwcydrittel Neapolitaner sind.Ucbri«
gens wird ihnen ihr Lebensunterhalt nicht
kärglich zugemessen. Die reguläre Armee be-
trägt 200 Zelte oder 5500 Mann, die atle
Türken oder Carnglie (Söhne von Türken und
Mamelucken) sind; 5o Zelte bewachen die Fe-
snurgen , i5o sind zum aktiven Dienst übrig.
Ausser diescu gibt es ein Türkisch.'s und ein
Beduinen-Cavallcrie Corps, eine Garde des
Beys, die nicht über 2«n Mann ausmacht,
3000 Mann reguläre Sionavit Nciterey un^
7000 irreguläre: auch kann der Bey im Noth-
fälle 5o,cx)0 Mann irreguläre Bedumen auf-
Mlcn. Die Semacht der Regieruug besteht
gewöhnlich auO 20 Korsarcnschiffeu, worun-
ter ciue Fregatte von 36 Kanonen, 5, bis 6
Schebecken von 20 bis 2^ Kanonen, 3 bis
10 Galleoten von 2 , 4 und 6 Kanonen, .die
aber alle stark, mit 5o, 60 bis 80 Mann ,
besetzt sind. Die Privat-Kaper entrichten
dem Bey den Zehnten von der Beute.

M i s z e l l e.
Am 12. November kam Se. Majestät der

Kaiser von Nußland zu Warschau, die Kai-;
serinn dessen Gemahlinn aber, langte am
16. zu Potsdam, und am 18. zu Berlin an.

(W. Z.)
Ein Englischer Schiffskapitän kaufte als

heute ein Pferd für i2o Guineen, muß es
morgen wieder verkaufen, weil er an Borb
gebt, und kann es bey dem ersten Verkäufer
nur für 25 Pf. Sterl. ws werden, will das
Gelb nicht mit über See nehmen, setzt es in
die Lotterie, und gewinnt ein Loos von i0,u<)3
Pfund Sterling'

W e c h s e l - C o u r s i n W l c n
am 2. Dezember. 1815.

Aug«b.für.«>st.cm,.fi.^'ztz^^^ ,
(onventionsmünze von Hundert 370 5s6 ft.

Das heutige Wochenblatt wird am Dienstags herausgegeben.


